
Württembergischer Schützenverband 1850 e. V. 
            Schützenkreis 5100 Böblingen 

 

   Bernd Adis, Kreisoberliga – Leiter 

                                           71149 Bondorf, Schwalbenweg 14 

                                         Tel.  07457/3238 Fax 07457/931543 

                                              E-Mail:  ligaleiterlgbb@web.de 
 

                                                                                                                                                14.08.2012 

An die              

Mannschaftsführer – Sport - und Schießleiter der Luftgewehr - Kreisoberliga Böblingen  

 

Ausschreibung für die Luftgewehr - Wettkampf - Ligasaison   2012 /  2013 

Kreisoberliga – des Schützenkreis Böblingen 
 

Allgemeiner Hinweis: 

 Die Wettkämpfe werden nach den Regeln der jeweils gültigen Sportordnung und nach den  

 Bestimmungen der neusten Liga –  bzw.  Wettkampf – Ordnung durchgeführt. 

            Die Ligaordnung für Luftgewehr und Luftpistole wurde vom Landesausschuss des 

            Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V. beschlossen und in Kraft gesetzt am 18.6.2012. 

            Hinweis : Diese Ausschreibung beinhaltet nur die wichtigsten Punkte der Ligaordnung und ist in  

            vollem Umfang für die Durchführung der Liga-Saison 2012/ 2013  gültig. 

 

Teilnahme:  

 Teilnahmeberechtigt sind alle Mitgliedsvereine des WSV und Mitglieder derselben.  

 Ein(e) Schütze/Schützin kann im gleichen Wettbewerb nur für einen Verein, einen Landesverband 

 starten. 

            Im ersten Ligawettkampf  müssen mindestens 5  Stammschützen (S-Schützen) benannt werden, 

            wird dies versäumt, sind die im ersten Ligawettkampf gestarteten Schützen die Stammschützen. 

            Diese Stammschützen müssen in der laufenden Saison mindestens einmal zum Einsatz kommen.  

            Wird diese Anforderung nicht erfüllt, wird der Verein mit dem Abzug von 2 Mannschafts- und 5 

            Einzelpunkten bestraft.   

Stammschützen dürfen  in den unteren Ligen auch dann nicht eingesetzt werden, wenn diese           

Wettkämpfe vor Beginn der höheren Ligen stattfinden. Wird dagegen verstoßen werden diese 

Wettkämpfe als verloren gewertet. 

            Kommen Ersatzschützen (E-Schützen) zum Einsatz, sind diese auf dem Wettkampfprotokoll mit 

            „ E “ zu kennzeichnen.  

    Schützen des gleichen Vereins aus niedrigen Ligen dürfen als Ersatzschützen in einer höheren Liga  

   starten, ohne die Startberechtigung in den unteren Ligen zu verlieren. Nach einem 3-maligen Einsatz       

 (= Einzelwettkampf), können diese Schützen nicht mehr in niedrigen Ligen starten, sie werden dann 

 zu Stammschützen.            

  

Meldung : 

 Die Meldung der Stamm – und Einzelschützen ist auf  dem dafür vorgesehenen Mannschaftspass 

 bis zum 31.8.2012 der jeweiligen Ligasaison an den Liga-Leiter verbindlich anzumelden. 

 Nachmeldungen sind noch bis zum 11.9.2012 möglich ,  wenn der / die Nachgemeldeten bis zu 

 diesem Termin bereits Mitglied des Ligavereins war und dass er / sie für keinen anderen Verein in  

 diesem Wettbewerb in Ligawettkämpfen der laufenden Saison gestartet ist.      

 

Waffen:  

 Zugelassen sind Luftdruck – Gewehre, die den Sicherheitsvorschriften  

 (gültige Beschusszeichen) entsprechen. 
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Scheiben:  

 Es sind für jeden Wettkampf fortlaufend nummerierte Luftgewehrscheiben oder Streifen mit dem 

Signum des „ DSB “  zu verwenden. 

 Anzahl der Schüsse je Luftgewehrscheibe oder Streifen je Spiegel 1 Schuß. 

 Die Luftgewehrscheiben oder Streifen sind vom Gastgeber bereit zustellen. 

 Die beschossenen LG-Scheiben müssen bis zur Feststellung der Abschlussergebnisse der jeweiligen 

 Liga vom Gastgeber aufbewahrt werden. Das Recht, Scheibensätze portofrei anzufordern und die 

 Auswertung  zu überprüfen, liegt ausschließlich im Ermessen des Ligaleiters. Werden angeforderte 

 Scheibensätze nicht innerhalb einer Woche eingesandt, so wird das Ergebnis des Gastgebers 

 gestrichen. 

 

Auswertung : 

 Für die Auswertung der LG-Streifen/Scheiben muss ein elektronisches Auswertegerät vorhanden 

sein. 

 

Austragung/Termine  :  

 Termin und Wettkampfplan und Schießanlage ( jeweiliger Gastgeber ) – siehe Terminplan.  

 Termine sind verbindliche Endtermine, Terminänderungen sind nur mit Zustimmung des Ligaleiters 

 und der jeweiligen am Wettkampftag eingeteilten Gegner nach vorheriger Absprache möglich. 

 

Schießleitung : 

 Der ausrichtende Verein ( Gastgeber ) stellt den Schießleiter, der Schießleiter muss  qualifiziert sein. 

 Der Schießleiter übernimmt alle offiziellen Ansagen wie z.B. Start Vorbereitungszeit, Start des 

 Probeschießens, Restdauer des Probeschießens, Start des Wertungsschießens, Ansage der letzten 

 10 und 5 Minuten und das Schießzeitende.  Er überwacht  den Schießablauf und die Schützen. 

 Die Schießleitung übernimmt die erforderlichen Eintragungen in den Lizenzen, Sie ist für die 

 sofortige Meldung der Ergebnisse per Fax (oder Postversand) an den zuständigen Ligaleiter 

 verantwortlich. 

 

Kampfgericht : 

 Jeder am Wettkampf beteiligte Verein stellt einen Kampfrichter, der der Schießleitung untersteht. 

 Die Mitglieder dieses Kampfgerichtes unterstützen die Schießleitung. Sie führen die Waffen und 

 Bekleidungskontrolle durch. 

 

Schiedsgericht/Einspruch : 

 Zwei Mitglieder der nicht betroffenen Vereine bilden zusammen mit der Schießleitung als 

 Vorsitzenden das Schiedsgericht. Bei Einsprüchen tritt das Schiedsgericht  sofort zusammen.  

 Das Schiedsgericht hat eine begründete Entscheidung zu fällen und sofort bekannt zu geben. 

 Wird die Entscheidung des Schiedsgerichts nicht akzeptiert, ist die Ligaleitung zu informieren. 

 Einsprüche sind schriftlich beim Ligaleiter innerhalb von 2 Tagen (Poststempel) nach Ende des 

 Wettkampfes einzureichen. 

Die Ligaleitung bzw. die Kreissportleitung installiert ein Kampf- und wenn notwendig ein   

Berufungskampfgericht entsprechend der SPO.  

Die Einspruchsgebühr beträgt 30,00 Euro  und ist mit dem Einspruch zur Vorauszahlung fällig. 

Wird ein Einspruch / Widerspruch abschlägig entschieden, werden die vom Kampfgericht (I.Instanz), 

bzw. Berufungskampfgericht (II. Instanz) entstandenen Kosten dem Einsprechenden zusätzlich zur 

Einspruchsgebühr vom Veranstalter in Rechnung gestellt. 

 

Kosten:  

 Das Startgeld von 15,00 Euro pro Mannschaft wird über das Bankeinzugverfahren vom Konto der 

 betreffenden Vereine vor Beginn der Ligawettkämpfe abgebucht.  
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Leistungsabzeichen:  

 Leistungsabzeichen können gemäß den Bestimmungen innerhalb des RWK abgelegt werden.  

 siehe gültige Sportordnung  (Leistungsabzeichen L 1.1). 

  

Ergebnisse: 

Die Wettkampfergebnisse der jeweiligen Begegnungen sind vom Gastgeber als Fax oder per 

eMail schnellst möglichst nach dem Wettkampf an den Ligaleiter zu senden.  

            Die Ergebnislisten sind vom Schießleiter und den jeweiligen  Mannschaftsführern zu unterzeichnen. 

            Die entsprechenden Formulare sind hierfür zu verwenden. 

Die Ergebnisse sind vorläufig. Das Ergebnis wird vom Ligaleiter festgestellt. 

Die Ergebnislisten und Setzlisten werden nur noch per E – Mail an den Verantwortlichen des 

jeweiligen Vereines verschickt. Bitte die E- Mailadressen des Verantwortlichen des jeweiligen 
Vereines dem Ligaleiter melden. Für die ordnungsgemäße Durchführung des Wettkampfes sind der 

jeweilige Schießleiter und die Mannschaftsführer/Kampfrichter verantwortlich. 

  

Mannschaftszusammensetzung, Setzliste :   Siehe Liga-Ordnung Punkte  1.0  vom 18.6.2012  

            Die Setzliste wird nach jedem Wettkampftag vom Ligaleiter neu erstellt,  jeder Verein bzw. der               

            Mannschaftsführer ist für die Richtigkeit seiner Setzliste verantwortlich. Alle Paarungen die durch  

            eine falsche Setzliste zustande kamen, sind als verloren zu werten. 

   

Startet keine vollständige Mannschaft : 

 Eine Mannschaft besteht aus 5 Einzelschützen. Es werden nur vollständige Mannschaften gewertet. 

 Tritt eine Mannschaft nicht oder nicht vollständig an, so wird der Wettkampf  für die vollständig 

 angetretene Mannschaft mit  2 : 0  Punkten und  5 : 0  Einzelpunkten  gewertet. 

Eine Mannschaft gilt auch dann  als unvollständig, wenn sie mit unberechtigten Schützen angetreten 

ist. 

     

Mannschaftspass : 

            Der Mannschaftspass  ist vollständig mit allen Angaben über die Stamm – und Ersatzschützen 

            sowie der erforderlichen Durchschnitts - Ergebnisse 31.8.2012  an den Ligaleiter zu senden. 

 Bitte die E- Mailadressen des Verantwortlichen des jeweiligen Vereines dem Ligaleiter melden, 
            damit zum ersten Wettkampftag die Setzliste rechtzeitig erstellt werden kann.  
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Viel Erfolg und  „ Gut Schuß “ sowie einen fairen Verlauf der Luftgewehr - Liga-Saison 2012 / 2013 

 

Württembergischer Schützenverband 1850 e.V.                              Anlagen: 

Schützenkreis 5100 Böblingen     Terminplan , Mannschaftspass 

Ihr Ligaleiter Luftgewehr                                                                   

      Bernd Adis 


